
Klage, eingereicht am 24. September 2011 — Ryanair/ 
Kommission 

(Rechtssache T-512/11) 

(2011/C 347/71) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte E. Vahida und I. Metaxas-Maragkidis) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Kläger beantragt, 

— gemäß Art. 263 und 264 AEUV den Teil des Beschlusses 
der Europäischen Kommission vom 13. Juli 2011 im Bei
hilfeverfahren SA.29064 (2011/C ex 2011/NN) — Irland — 
Luftverkehr — Befreiung von der Fluggaststeuer für nichtig zu 
erklären, in dem festgestellt wird, dass die Befreiung des 
Transfer- und Transitverkehrs von der irischen Flugreise
steuer keine staatliche Beihilfe darstellt; 

— der Beklagten ihre eigenen Kosten und die Kosten der Klä
gerin aufzuerlegen; 

— alle sonst für erforderlich erachteten Maßnahmen anzuord
nen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin drei Klagegründe 
geltend. 

Erster Klagegrund: Die Beklagte habe einen offensichtlichen Be
urteilungsfehler und einen Rechtsfehler begangen, indem sie 
festgestellt habe, dass die Befreiung des Transfer- und Transit
verkehrs von der irischen Flugreisesteuer keine staatliche Beihilfe 
im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV darstelle. 

Zweiter Klagegrund: Die Beklagte habe insofern gegen Art. 108 
Abs. 2 AEUV und Art. 4 Abs. 4 der Verordnung Nr. 
659/1999 ( 1 ) des Rates verstoßen, als sie das Verfahren nach 
diesen Bestimmungen im Hinblick auf die vom ersten Teil des 
angefochtenen Beschlusses erfasste Beihilfe nicht durchgeführt 
habe, obwohl zumindest ernste Zweifel an der Vereinbarkeit 
der Befreiung des Transfer- und Transitverkehrs von der irischen 
Flugreisesteuer mit dem Binnenmarkt bestünden, und habe so
mit die aus Art. 108 Abs. 2 AEUV und Art. 6 Abs. 1 der 
Verordnung Nr. 659/1999 des Rates resultierenden Verfahrens
rechte der Klägerin verletzt. 

Dritter Klagegrund: Die Beklagte habe gegen ihre Begründungs
pflicht verstoßen, da sie sich auf mangelhafte, durch Widersprü
che und übermäßige Verallgemeinerungen gekennzeichnete Be
gründungen gestützt habe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über 
besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (ABl. 1999, L 83, S. 1). 

Klage, eingereicht am 22. September 2011 — MasterCard 
u. a./Kommission 

(Rechtssache T-516/11) 

(2011/C 347/72) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerinnen: MasterCard, Inc. (Wilmington, USA), MasterCard 
International, Inc. (Wilmington) und MasterCard Europe (Water
loo, Belgien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. Amory, 
V. Brophy und S. McInnes) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— die Klage für zulässig zu erklären, 

— die auf die Ausnahmeregelungen des Art. 4 Abs. 2 erster 
Gedankenstrich und Abs. 3 Unterabs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlich
keit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission (ABl. 2001, L 145, S. 43) gestützte 
ablehnende Entscheidung der Kommission in vollem Um
fang für nichtig zu erklären, 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
den Klägerinnen entstandenen Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage machen die Klägerinnen zwei Kla
gegründe geltend. 

1. Mit dem ersten Klagegrund wird geltend gemacht, die Kom
mission habe aus folgenden Gründen gegen die Art. 4 Abs. 
3 und 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 ver
stoßen: 

— Die Kommission habe nicht dargetan, dass die Voraus
setzungen des Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 erfüllt seien; 

— die Gesichtspunkte, auf die sich die Kommission gestützt 
habe, seien sachlich falsch, und
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